
 
Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. (DEGA) 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
zu den Lehrgängen und Tutorien im Rahmen der DEGA-Akademie 

Berlin, Oktober 2005  

1. Anmeldung  

Die Teilnehmerzahl der Veranstaltungen ist limitiert. Die Mindestteilnehmerzahl wird angegeben. Die 
Anmeldungen zur Teilnahme werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Der Anmelde-
schlusstermin ist 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn, sofern in der Ankündigung nicht anders angegeben.  

2. Bestätigung 

Die Durchführung der Veranstaltung und die Annahme der Anmeldung wird den Teilnehmern schriftlich 
bestätigt. 

3. Zahlung 

Die Teilnehmergebühr ist acht Tage nach Erhalt der Rechnung fällig. Sie ist ohne Abzug auf das 
angegebene Konto zu überweisen. In Ausnahmefällen ist Zahlung vor Ort möglich. Sofern bei 
Veranstaltungsbeginn noch keine Zahlung vorliegt, kann der Teilnehmer von der Teilnahme ausgeschlossen 
werden. Bei Zahlungsverzug werden anfallende Mahnkosten (mindestens 10,00 €) sowie gesetzliche Zinsen 
berechnet. 

4. Absage durch die DEGA 

Die DEGA hat das Recht, bei ungenügender Beteiligung Veranstaltungen abzusagen. Die Absage muss 
spätestens 6 Werktage vor Veranstaltungsbeginn erfolgen. Eine Umbuchung auf die nächste Veranstaltung 
wird angeboten. Bei Nichtinanspruchnahme werden bereits geleistete Zahlungen erstattet. Kosten, die durch 
die Absage entstehen, werden durch die DEGA nicht ersetzt. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch 
gegen die DEGA ist ausgeschlossen. 

5. Absage durch die Teilnehmer 

Jede Stornierung der Teilnahme ist der DEGA schriftlich mitzuteilen. Eine Stornierung ist bis 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich. Bei einem später als 14 Tage vor dem Veranstaltungsbeginn 
erklärten Rücktritt wird die volle Teilnehmergebühr fällig.  

Bei Umbuchung auf einen anderen Veranstaltungstermin, welche grundsätzlich möglich ist, ist die Teil-
nahmegebühr sofort fällig. Es wird zusätzlich eine Umbuchungsgebühr von 15% der Teilnahmegebühr 
erhoben.  

6. Bescheinigung  

Die Teilnehmer erhalten eine Bescheinigung der DEGA über den Besuch der Veranstaltung. Sofern eine 
Prüfung durchgeführt und vom Teilnehmer (von der Teilnehmerin) erfolgreich absolviert wurde, wird darüber 
ein Zeugnis ausgestellt.  

7. Allgemeines 

Die DEGA behält sich Änderungen bezüglich Referenten, Inhalten, Terminen und Ort vor, ohne dass daraus 
Ansprüche jeglicher Artabgeleitet werden können.  

Das Copyright für die Kursunterlagen liegt bei den einzelnen Referenten. Nur mit deren schriftlicher  
Zustimmung dürfen die Unterlagen nachgedruckt oder vervielfältigt werden. 

Der (die) Teilnehmer(in) nimmt davon Kenntnis und willigt ein, dass die DEGA seine (ihre) Daten gemäß § 
28 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erfasst, speichert und verarbeitet.  

Auf den Vertrag ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. Gerichtsstand ist Berlin.  
Sollten sich Teile des Vertrages sich als ungültig oder nicht durchführbar erweisen, so sollen die anderen 
Vertragsteile so interpretiert werden, wie es den ursprünglichen Intentionen der Vertragpartner am nächsten 
kommt.  


